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AUFTRAG

Gemäß § 31 Abs. 222 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 ergeht folgender Auftrag betreffend
Einwegkunststoffprodukte und -verpackungen (SUP-Produkte) an die Sammel- und

Verwertungssysteme für Ha ushaltsverpackungen ( HSVS) :

I. Die nachstehenden Zuschläge bzw. Kostenersätze sind den Herstellern von Tabakprodukten,
Feuchttüchern und Luftballons sowie den Primärverpflichteten für
Einwegkunststoffuerpackungen für das Jahr 2025 vorzuschreiben und einzuheben:

SUP-Produkte Kostenersätze/Zuschläge in €

Lebensmittelverpacku ngen 225,00€ft

Aus flexiblem Material hergestellte Säckchen und

Folienverpacku ngen

22s,00€/t

Geträ nkebehä lter - PET Geträ n keflaschen ( unbepfandet) 22s,00€/t

Geträ nkebehä lter - sonstige Getränkeflaschen 22s,A0€lt

Getränkebehälter - Getränkeverbundkarton 225,00 €h

Getränkebecher 225,00€/t

Feuchttücher 225,00 €/t

Luftballons 225,00€h

Sehr leichte Kunststofftragetaschen 22s,AA €/t
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Tabakprodukte (Filtergewicht) 450,00 €/t

ll. Für Systemteilnehmer, die gemäß § 9 RUs. 2 Z 3 der Verpackungsverordnung 2014 eine

pauschale Lösung in Anspruch nehmen, ist ein Pauschalentgelt in Höhe von € 13 für das ln-

Verkehr-Setzen der SUP-Verpackungen einzuheben. Voraussetzung dafür ist, dass die

Pauschalmelder diese in Verkehr setzen.


